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2. Teilnahmebedingungen der  
JONA-Veranstaltungen – Seminarkosten,  
Abmeldungen und Ausfallgebühren –

Das Programm der Journalistischen Nachwuchsförderung  
ist kostenintensiv! Trainer und Dozenten bekommen für ihre 
Arbeit Honorare, das Hotel stellt Unterkünfte, Verpflegung 
und Seminarraum in Rechnung, Sie wollen Ihre Fahrtkosten-
pauschale verrechnet haben. Deshalb können JONA-Seminare 
und -Akademien nicht kostenlos angeboten werden. Wir 
beteiligen Sie über die Seminargebühren in maßvoller Weise 
an den Kosten für Ihre studienbegleitende Journalistenaus
bildung. Ohne diese Selbstbeteiligung an Veranstaltungen 
könnten wir nicht die Vielzahl und Qualität an Seminaren 
anbieten.
In diesem Zusammenhang weisen wir auch auf folgende 
Regelungen nachdrücklich hin:

�� Ihre Anmeldungen zu Veranstaltungen der Journalistischen 
Nachwuchsförderung sind grundsätzlich verbindlich; die 
Teilnahme an zugesagten Seminaren ist für Sie verpflich­

tend. Auch wenn Sie nur einen Platz auf der Warteliste 
haben, ist dieser bis zum Beginn der Veranstaltung für Sie 
verbindlich!

�� Nur in Ausnahmefällen können Sie sich nach Rücksprache 
mit dem Veranstaltungsleiter und Ihrem JONA-Referenten 
schriftlich bei doris.blaetgen @ kas.de vom Seminar  

abmelden. Telefonische Abmeldungen nehmen wir nicht 
entgegen!

�� Wann werden Ausfallgebühren erhoben?

�� Bis 3 Monate vor Veranstaltungsbeginn bleibt Ihre  
Absage ohne finanzielle Konsequenzen. Bitte bedenken 
Sie aber, dass Ihre Abmeldung dazu führen kann, dass 
die Mindestteilnehmerzahl unterschritten wird und die 
Veranstaltung zum Nachteil Ihrer Konstipendiaten abge-
sagt werden muss.
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�� Ab 3 Monate bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 

wird eine Ausfallgebühr in Höhe von 150,– Euro  
erhoben.

�� Ab 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn müssen wir 
Ihnen die für Sie anfallenden Gesamtkosten in Rechnung 
stellen (Unterkunft und anteilige Trainerkosten).  
Grund: Die KAS ist vertraglich an Hotelreservierungen 
und Trainer gebunden.

�� Wartelistenplätze sind verbindlich! 

Wenn Sie einen Wartelistenplatz belegen, verlassen wir 
uns darauf, dass Sie auch kurzfristig nachrücken können. 
Sollte sich abzeichnen, dass Sie sich den Termin nicht 

länger freihalten können, sagen Sie Ihren Wartelisten­

platz bitte ab, damit keine Kosten auf Sie zukommen!
�� Von einer Ausfallgebühr kann nur abgesehen werden, 
wenn Sie ein ärztliches Attest vorlegen!

3. Veranstaltungskürzel der Journalistischen 
Nachwuchsförderung

JB Bausteineseminar JFF Fit als freier Journalist

AKB Basisakademie JMM Medienmarkt

JER Medienethik und Recht JR Recherche

JTV Praxiskurs TV JMU Praxiskurs Multimedia

AKP Themenakademie Print AKTV Themenakademie TV

AKHF Themenakademie Hörfunk AKI Interdisziplinäres Projekt

J2x4 Wahlpflichtbereich; eines von drei angebotenen Seminaren  
muss absolviert werden (Interview, Sprecherziehung,  
Journalistische Darstellungsformen).

JN JONA-Jahrestreffen (StipVisite)




